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BESCHLUSS (GASP) 2025/… DES RATES 

vom … 

zur Änderung des Beschlusses 2013/184/GASP  

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Myanmar/Birma 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

gestützt auf den Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 22. April 2013 den Beschluss 2013/184/GASP1 angenommen. 

(2) Nach einer Überprüfung des Beschlusses 2013/184/GASP und angesichts der anhaltend 

ernsten Lage in Myanmar/Birma, einschließlich Handlungen, die die Demokratie 

untergraben, sowie schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen, sollten die geltenden 

restriktiven Maßnahmen bis zum 30. April 2026 verlängert werden. 

(3) Auf der Grundlage der eingegangenen aktualisierten Informationen sollten die Einträge zu 

14 Personen in der Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und 

Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, im Anhang des 

Beschlusses 2013/184/GASP geändert werden. 

(4) Der Beschluss 2013/184/GASP sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 

1 Beschluss 2013/184/GASP des Rates vom 22. April 2013 über restriktive Maßnahmen 

angesichts der Lage in Myanmar/Birma (ABl. L 111 vom 23.4.2013, S. 75. 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/184(1)/oj). 
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Artikel 1 

Der Beschluss 2013/184/GASP wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 12 Absatz 1 wird das Datum „30. April 2025“ durch das Datum 

„30. April 2026“ ersetzt. 

2. Der Anhang wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

Im Anhang des Beschlusses 2013/184/GASP erhalten die Einträge zu den folgenden 14 Personen auf der Liste unter Abschnitt „A. Natürliche 

Personen gemäß Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1“ folgende Fassung: 

 

Name Angaben zur Identität Begründung 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

„18. Sein Win Geburtsdatum: 

24.7.1956; 

Geburtsort: Pyin Oo 

Lwin, 

Myanmar/Birma; 

Staatsangehörigkeit: 

Myanmar; 

Geschlecht: männlich 

Generalleutnant Sein Win ist Angehöriger der Tatmadaw und ehemaliger 

Verteidigungsminister (vom 24. August 2015 bis 1. Februar 2021). Seit Februar 

2021 ist er Vorsitzender der Myanmar War Veterans Organization (MWVO). 

Am 1. Februar 2021 nahm er zusammen mit anderen Angehörigen der Tatmadaw 

an der Sitzung des Nationalen Rates für Verteidigung und Sicherheit teil. Diese 

Sitzung des Nationales Rates war verfassungswidrig, da die zivilen Mitglieder des 

Rates von ihr ausgeschlossen waren. Während dieser Sitzung wurde Myint Swe 

zum kommissarischen Präsidenten erklärt. Myint Swe hat sodann den Notstand 

ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende 

Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, Min Aung 

Hlaing, übertragen. Hierdurch wurde gegen das Verfahren für die Ausrufung des 

Notstands verstoßen, da nach der Verfassung nur der Präsident befugt ist, den 

Notstand auszurufen. 

22.3.2021 



  

 

7363/25     2 

ANHANG RELEX.1 LIMITE DE 
 

 

Name Angaben zur Identität Begründung 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

   Durch seine Teilnahme an der Sitzung des Nationalen Rates für Verteidigung und 

Sicherheit, während der beschlossen wurde, den Notstand auszurufen und die 

gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates dem 

Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung zu übertragen, hat Sein Win dazu 

beigetragen, unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 

2020 die demokratisch gewählte Regierung zu stürzen. Deshalb ist er 

verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 

in Myanmar/Birma. 

2018 haben die Vereinten Nationen und internationale zivilgesellschaftliche 

Organisationen über schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße 

gegen das humanitäre Völkerrecht berichtet, die seit 2011 von den Streitkräften 

und den Ordnungskräften in den Bundesstaaten Kachin, Rakhine und Shan verübt 

wurden und gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya gerichtet waren, wobei 

sie viele dieser Verstöße als schwerste Verbrechen nach dem Völkerrecht 

eingestuft haben. Sein Win war vom 24. August 2015 bis 1. Februar 2021 

Verteidigungsminister und in dieser Funktion unmittelbar für diese an der 

Bevölkerungsgruppe der Rohingya verübten schweren Verstöße und Missbräuche 

verantwortlich. 
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Name Angaben zur Identität Begründung 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

20. Mya Tun Oo Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geburtsdatum: 

4.5.1961 oder 

5.5.1961; 

Geschlecht: männlich 

General Mya Tun Oo ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). 

Er war vom 1. Februar 2021 bis zum 3. August 2023 Verteidigungsminister und ist 

Mitglied des Staatsverwaltungsrates. Er wurde am 1. Februar 2023 auch zum 

stellvertretenden Premierminister ernannt. Am 1. August 2023 übernahm er ferner 

das Amt des Ministers der Union für Verkehr und Kommunikation. Er 

beaufsichtigt außerdem von der Junta kontrollierte Aufsichtsgremien im 

Zusammenhang mit ausländischen Investitionen und Handel. 

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 

Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt 

und damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 

2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat 

Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den 

Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die 

rechtsprechende Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen 

Verteidigung, General Min Aung Hlaing, übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde 

der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei Gewalten auszuüben und so die 

demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu hindern. Mya 

Tun Oo hat an der Sitzung des Nationalen Rates für Verteidigung und Sicherheit 

vom 31. Januar 2022 teilgenommen, in der der Notstand bis zum 31. Juli 2022 

verlängert wurde. Als Mitglied des Nationalen Rates für Verteidigung und 

Sicherheit sowie des Staatsverwaltungsrates war General Mya Tun Oo unmittelbar 

an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die Verantwortung 

für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die Untergrabung der 

Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma. 

22.3.2021 
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Name Angaben zur Identität Begründung 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

   Zudem hat der Staatsverwaltungsrat Beschlüsse erlassen, durch die das Recht auf 

freie Meinungsäußerung einschließlich des Zugangs zu Informationen und das 

Recht auf friedliche Versammlung eingeschränkt werden. Die unter der Kontrolle 

des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit dem 

1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 

und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und 

Meinungsfreiheit auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet 

eingeschränkt und Oppositionsführer und Gegner des Putsches willkürlich 

festgenommen und inhaftiert haben. 

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates ist General Mya Tun Oo unmittelbar für 

die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsverletzungen 

verantwortlich. Darüber hinaus ist Mya Tun Oo als Verteidigungsminister für die 

Angriffe der Streitkräfte im Bundesstaat Kayah vom 25. Dezember 2021, bei 

denen mehr als 30 Menschen, darunter Kinder und humanitäres Personal, getötet 

wurden, sowie für Massentötungen und Folterungen von Zivilisten in ganz 

Myanmar verantwortlich. Als Verteidigungsminister war General Mya Tun Oo 

außerdem verantwortlich für Bombardierungen, Luftangriffe und andere Fälle 

massiver Gewalt, die 2022 durch die Streitkräfte Myanmars verübt wurde. Er ist 

also für schwere Menschenrechtsverletzungen in Myanmar/Birma verantwortlich. 
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Name Angaben zur Identität Begründung 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

   2018 haben die Vereinten Nationen und internationale zivilgesellschaftliche 

Organisationen über schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße 

gegen das humanitäre Völkerrecht berichtet, die seit 2011 von den Streitkräften 

und den Ordnungskräften in den Bundesstaaten Kachin, Rakhine und Shan verübt 

wurden und gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya gerichtet waren, wobei 

sie viele dieser Verstöße als schwerste Verbrechen nach dem Völkerrecht 

eingestuft haben. Mya Tun Oo war von August 2016 bis zu seiner Ernennung zum 

Verteidigungsminister stellvertretender Stabschef der Streitkräfte Myanmars 

(Tatmadaw) und bekleidete damit den dritthöchsten Rang bei der Tatmadaw. In 

dieser Funktion hat er die im Bundesstaat Rakhine durchgeführten militärischen 

Operationen überwacht und die verschiedenen Streitkräfte, einschließlich Armee, 

Marine und Luftwaffe, und den Einsatz von Artillerie koordiniert. Er ist deshalb 

für diese an der Bevölkerungsgruppe der Rohingya verübten schweren Verstöße 

und Missbräuche verantwortlich. 
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Name Angaben zur Identität Begründung 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

24. Moe Myint 

Tun 

Geburtsdatum: 

24.5.1968; 

Staatsangehörigkeit: 

Myanmar; 

Geschlecht: männlich 

Generalleutnant Moe Myint Tun war Angehöriger der Streitkräfte Myanmars 

(Tatmadaw) und Mitglied des Staatsverwaltungsrates. 

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 

Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt 

und damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 

2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat 

Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar den 

Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die 

rechtsprechende Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen 

Verteidigung General Min Aung Hlaing übertragen. Am 2. Februar wurde der 

Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei Gewalten auszuüben und so die 

demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu hindern. 

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates war Generalleutnant Moe Myint Tun 

unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die 

Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 

Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma. 

Zudem hat der Staatsverwaltungsrat Beschlüsse erlassen, durch die das Recht auf 

freie Meinungsäußerung einschließlich des Zugangs zu Informationen und das 

Recht auf friedliche Versammlung eingeschränkt werden. Die unter der Kontrolle 

des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit dem 

1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 

und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und 

Meinungsfreiheit auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet 

eingeschränkt und Oppositionsführer und Gegner des Putsches willkürlich 

festgenommen und inhaftiert haben. 

22.3.2021 
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Name Angaben zur Identität Begründung 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 
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   Sein anhaltender Einfluss in der Militärjunta wird durch die Tatsache verdeutlicht, 

dass seine Familienangehörigen die Zuschläge bei wichtigen Bauausschreibungen 

erhalten, die in der Regel nur über Verbindungen zu hochrangigen Beamten erteilt 

werden. 

Als ehemaliges Mitglied des Staatsverwaltungsrates ist Generalleutnant Moe 

Myint Tun unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere 

Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. 

2018 haben die Vereinten Nationen und internationale zivilgesellschaftliche 

Organisationen über schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße 

gegen das humanitäre Völkerrecht berichtet, die seit 2011 von den Streitkräften 

und den Ordnungskräften in den Bundesstaaten Kachin, Rakhine und Shan verübt 

wurden und gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya gerichtet waren, wobei 

sie viele dieser Verstöße als schwerste Verbrechen nach dem Völkerrecht 

eingestuft haben. Generalleutnant Moe Myint Tun war Befehlshaber des Büros für 

Sonderoperationen 6 (BSO 6) und bis 2019 Stabschef (Armee) der Streitkräfte 

Myanmars (Tatmadaw). In dieser Funktion überwachte er die Operationen im 

Bundesstaat Rakhine. Er ist deshalb für diese an der Bevölkerungsgruppe der 

Rohingya verübten schweren Verstöße und Missbräuche verantwortlich. 
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Name Angaben zur Identität Begründung 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

25. Than Hlaing Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geburtsdatum: 1965; 

Geschlecht: männlich 

Generalleutnant Than Hlaing ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars 

(Tatmadaw). Am 2. Februar 2021 wurde er zum stellvertretenden Minister für 

Inneres und zum Polizeichef ernannt und trat am 5. Mai 2022 von diesen Ämtern 

zurück. Er ist derzeit Teil der Reservestreitkräfte. 

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 

Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt 

und damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 

2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat 

Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den 

Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die 

rechtsprechende Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen 

Verteidigung, General Min Aung Hlaing, übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde 

der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei Gewalten auszuüben und so die 

demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu hindern. 

22.3.2021 
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Zeitpunkt der 

Aufnahme in 
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   Generalleutnant Than Hlaing, der vom Staatsverwaltungsrat ernannt wurde, hat an 

Handlungen und politischen Maßnahmen, mit denen die Demokratie und die 

Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben werden, sowie an Handlungen, 

die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in Myanmar/Birma bedrohen, 

mitgewirkt. 

Zudem haben Ordnungskräfte unter dem Befehl von Generalleutnant Than Hlaing 

seit dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, zivile 

und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und 

Meinungsfreiheit eingeschränkt und Oppositionsführer und Gegner des Putsches 

willkürlich festgenommen und inhaftiert. Als stellvertretender Minister des Inneren 

und Polizeichef war Generalleutnant Than Hlaing unmittelbar für Entscheidungen 

über repressive Maßnahmen und Gewalttätigkeiten gegen friedlich 

Demonstrierende verantwortlich, die von der Polizei durchgeführt wurden; er ist 

deshalb verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen in 

Myanmar/Birma. 
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32. Sai Long 

Hseng 

Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geburtsdatum: 

18.4.1947; 

Geburtsort: Kengtung, 

Myanmar/Birma; 

Geschlecht: männlich; 

Staatsbürgerschaftsna

chweis: Katana 

(Naing) 0052495; 

Personalausweis-Nr.: 

13/KATANA (N)-

005249; 

Position: Ehemaliges 

Mitglied des 

Staatsverwaltungsrats 

Sai Long Hseng war Mitglied des Staatsverwaltungsrats und seines zentralen 

Beratungsgremiums. 

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 

Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt 

und damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 

2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat 

Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den 

Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die 

rechtsprechende Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen 

Verteidigung, General Min Aung Hlaing, übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde 

der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei Gewalten auszuüben und so die 

demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu hindern. 

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums 

war Sai Long Hseng unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter 

beteiligt und trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb 

verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in 

Myanmar/Birma. 

19.4.2021 
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Zeitpunkt der 

Aufnahme in 
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   Zudem hat der Staatsverwaltungsrat Beschlüsse erlassen, durch die das Recht auf 

freie Meinungsäußerung einschließlich des Zugangs zu Informationen und das 

Recht auf friedliche Versammlung eingeschränkt werden. Die unter der Kontrolle 

des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit dem 

1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 

und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und 

Meinungsfreiheit auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet 

eingeschränkt und Oppositionsführer und Gegner des Putsches willkürlich 

festgenommen und inhaftiert haben. Zudem hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen 

des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den Streitkräften die vollständige 

Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der Justiz und der 

Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den unter 

Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 

und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das 

Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf, entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen 

wurde, haben Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die 

Sicherheit und die Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen. 

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums 

ist Sai Long Hseng unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere 

Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. 
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40. Tin Aung San Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geburtsdatum: 

16.10.1960; 

Geschlecht: männlich; 

Personalausweis-Nr.: 

12/La Ma Na (N) 

89 489 

Admiral Tin Aung San ist der Oberbefehlshaber der Marine von Myanmar/Birma, 

Mitglied des Staatsverwaltungsrates und Minister des Büros des Premierministers. 

Zuvor diente er als Minister für Verkehr und Kommunikation und 

Verteidigungsminister. 

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 

Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt 

und damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 

2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat 

Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den 

Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die 

rechtsprechende Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen 

Verteidigung, General Min Aung Hlaing, übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde 

der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei Gewalten auszuüben und so die 

demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu hindern. 

21.6.2021 
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   Als Minister der Regierung für Verkehr und Kommunikation war er für 

Kommunikation und Netze zuständig, das heißt, er hat Entscheidungen getroffen 

und politische Maßnahmen umgesetzt, die den freien Zugang zu Online-Daten 

bestimmt haben. Während er diese Funktion innehatte, gab es zahlreiche 

Abschaltungen und gezielte Verlangsamungen des Internets sowie Anordnungen 

an Internetanbieter zu verhindern, dass Facebook, Twitter und Instagram online 

zugänglich sind. Im Januar 2022 wurde ein Entwurf für ein neues 

Cybersicherheitsgesetz in Umlauf gebracht, wonach es zulässig ist, 

Überwachungstechnologie zur Überwachung und gezielten Beschattung von 

Personen zu missbrauchen und somit deren Recht auf freie Meinungsäußerung 

sowie den Zugang zu Informationen zu unterdrücken. Tin Aung San ist also 

unmittelbar für die Einschränkung der Pressefreiheit und des Online-Zugangs zu 

Informationen sowie für die Verletzung des Rechts auf Privatsphäre der 

Bevölkerung von Myanmar verantwortlich. Dadurch hat er die Demokratie und das 

Rechtsstaatsprinzip in Myanmar/Birma untergraben. 

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates, stellvertretender Premierminister sowie 

ehemaliger Verteidigungsminister war Tin Aung San unmittelbar an den 

Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die Verantwortung für 

diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die Untergrabung der 

Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma. Er ist außerdem 

unmittelbar verantwortlich für die Beschlüsse des Staatsverwaltungsrates über 

Repressionen, einschließlich Rechtsvorschriften, die die Menschenrechte verletzen 

und die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger Myanmars einschränken, sowie für 

die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, die von den Sicherheitskräften 

Myanmars begangen werden. 
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44. Aung Naing 

Oo 

Geburtsdatum: 

13.10.1962 oder 

9.6.1969; 

Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geburtsort: Kyaukse, 

Mandalay, 

Myanmar/Birma; 

Geschlecht: männlich; 

Anschrift: L 103, 

Kenyeikthar Lane 6, 

FMI city, Yangon, 

Myanmar/Birma; 

Reisepass-Nr.: 

DM002656; 

Personalausweis-Nr.: 

7/PaKhaNa (Naing) 

13345; 5/SaKaNa 

(Naing) 017289 

Aung Naing Oo ist der ehemalige Handelsminister. Vom 2. Februar 2021 bis zum 

18. August 2022 war er Minister für Investitionen und 

Außenwirtschaftsbeziehungen. Er wurde vom Staatsverwaltungsrat ernannt, der 

unter der Leitung von Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing steht und der am 

2. Februar 2021 die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende 

Gewalt des Staates übernommen hat. 

Als ehemaliger Minister der Regierung ist er Teil des Militärregimes, das durch 

einen Militärputsch die Macht ergriffen und die rechtmäßig gewählte 

Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat. Als Minister für Investitionen und 

Außenwirtschaftsbeziehungen war er dafür zuständig, das Wirtschaftsleben und 

Investitionen in Myanmar/Birma zu erleichtern und trägt daher zur Deckung des 

Finanzbedarfs des Militärregimes bei. In seinen Erklärungen und durch seine 

Handlungen hat er den Putsch und das Militärregime öffentlich befürwortet, unter 

anderem durch die Behauptung, dass die internationalen Medien die Krise 

hochspielten, und indem er nachdrücklich erklärte, dass die Bewegung des zivilen 

Ungehorsams beendet sei. Darüber hinaus hat er Führungskräfte ausländischer 

Telekommunikationsunternehmen daran gehindert, das Land ohne Genehmigung 

zu verlassen, und im Februar 2021 demonstrierende Beamte aus dem Ministerium 

entlassen. Daher werden durch seine Handlungen, politischen Maßnahmen und 

Tätigkeiten die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma 

untergraben, und er wirkt bei Handlungen mit, die den Frieden, die Sicherheit und 

die Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen. 

21.2.2022 
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64. Ni Lin Aung Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geschlecht: männlich 

Generalmajor Ni Lin Aung arbeitet seit August 2022 im zentralen 

Kommandobereich Ost. Er ist der ehemalige Befehlshaber des Kommandobereichs 

Ost der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). Der Bundesstaat Kayah fällt in den 

Zuständigkeitsbereich des Kommandobereichs Ost. Bei einem am 24. Dezember 

2021 nahe des Dorfes Moso in der Gemeinde Phruso, Bundesstaat Karenni 

(Kayah), durchgeführten Angriff wurden mindestens 35 Personen getötet, darunter 

Zivilpersonen und Kinder sowie zwei humanitäre Helfer der NRO Save the 

Children. Tatmadaw wird für diesen Angriff verantwortlich gemacht. Als 

Befehlshaber des Kommandobereichs Ost befehligte Generalmajor (ehemaliger 

Brigadegeneral) Ni Lin Aung unmittelbar die Einheiten im Bundesstaat Kayah, 

einschließlich derer, die für dieses Massaker verantwortlich sind. 

Am 21. Juli 2023 wurde Generalmajor Ni Lin Aung zum stellvertretenden Minister 

für Inneres ernannt und ihm wurde zugleich die Position des Polizeichefs 

übertragen; am 3. August 2024 kehrte er zu seiner früheren militärischen Position 

zurück. Als ehemaliger stellvertretender Minister und Angehöriger der Streitkräfte 

Myanmars (Tatmadaw) ist er Teil des Militärregimes, das durch einen 

Militärputsch die Macht ergriffen und die rechtmäßig gewählte Führung 

Myanmars/Birmas gestürzt hat. 

Generalmajor Ni Lin Aung ist daher verantwortlich für die Untergrabung der 

Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma und für schwere 

Menschenrechtsverletzungen sowie für die Durchführung von Handlungen, die den 

Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen. 

21.2.2022 
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75. Phone Myat Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geschlecht: männlich 

Generalleutnant Phone Myat ist seit Januar 2025 Befehlshaber des Büros für 

Sondereinsätze Nr. 5 (BSO 5) und war von April 2021 bis Januar 2025 

Befehlshaber des Büros für Sondereinsätze Nr. 3 (BSO 3) der Streitkräfte 

Myanmars/Birmas (Tatmadaw). 

Zuvor war er von Juli 2020 bis April 2021 stellvertretender Minister im 

Innenministerium und von Mai 2019 bis Juli 2020 Befehlshaber des 

Kommandobereichs West. 

Als Befehlshaber des BSO 5 befehligt und kontrolliert Phone Myat Streitkräfte im 

Gebiet von Yangon. 

Als Befehlshaber des BSO 3 befehligte und kontrollierte Phone Myat die 

Streitkräfte des Kommandobereichs Südwest (Ayeyarwaddy), des 

Kommandobereichs Süd (Bago und Magway) und des Kommandobereichs West 

(Rakhine und Chin). 

Die Streitkräfte unter seinem Kommando verübten schwere 

Menschenrechtsverletzungen, Straftaten und Gräueltaten, einschließlich Tötungen, 

Angriffe gegen die Zivilbevölkerung am Boden und aus der Luft sowie Massaker 

in der Region Magway, im Bundesstaat Chin und in der Region Bado. 

In seiner Funktion als Befehlshaber des BSO 5 und ehemaliger Befehlshaber des 

BSO 3 ist Phone Myat für schwere Menschenrechtsverletzungen, für Tätigkeiten, 

die die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben, 

sowie für Handlungen, die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität 

Myanmars/Birmas bedrohen, verantwortlich. 

8.11.2022 



  

 

7363/25     17 

ANHANG RELEX.1 LIMITE DE 
 

 

Name Angaben zur Identität Begründung 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

77. Thet Pon Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geschlecht: männlich 

Generalleutnant Thet Pon ist seit Januar 2025 Befehlshaber des Büros für 

Sondereinsätze Nr. 6 (BSO 6) und war von Juni 2020 bis Januar 2025 

Befehlshaber des Büros für Sondereinsätze Nr. 5 (BSO 5) der Streitkräfte 

Myanmars/Birmas (Tatmadaw). Zuvor war er bis 2017 Befehlshaber des 

Kommandobereichs Nordwest und zwischen 2017 und Juni 2020 Befehlshaber der 

Region Yangon. 

Als Befehlshaber des BSO 6 befehligt und kontrolliert Thet Pon Streitkräfte im 

Gebiet von Nay Pyi Taw. 

Als Befehlshaber des BSO 5 befehligte und kontrollierte Thet Pon Streitkräfte und 

Militärgerichte in der Region Yangon. 

Im März 2021 führte der Staatsverwaltungsrat in Myanmar/Birma das Kriegsrecht 

ein, wodurch die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt auf den Leiter der 

einschlägigen regionalen Militärkommandos überging. Bis Juli 2022 verurteilten 

Militärgerichte in der Region Yangon 119 Personen zum Tode, viele von ihnen aus 

politischen Gründen, darunter vier Mitglieder der demokratischen Opposition, die 

in der Region Yangon hingerichtet wurden. 

Darüber hinaus verübten Streitkräfte in der Region Yangon Gewalttaten gegen 

friedlich Demonstrierende und Tötungen friedlich Demonstrierender, wie der 

Einsatz tödlicher Gewalt bei Protesten gegen die Junta in der Gemeinde Hlaing 

Tharyar in Yangon am 14. März 2021. 

In seiner Funktion als Befehlshaber des BSO 6 und ehemaliger Befehlshaber des 

BSO 5 ist Thet Pon für schwere Menschenrechtsverletzungen, für Tätigkeiten, die 

die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben, sowie 

für Handlungen, die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität 

Myanmars/Birmas bedrohen, verantwortlich. 

8.11.2022 
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78. Htein Win Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geschlecht: männlich 

Admiral Htein Win ist Oberbefehlshaber der Marine sowie ehemaliger 

Ausbildungsleiter der Streitkräfte und ehemaliger Befehlshaber des 

Kommandobereichs Süd der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). 

Als regionaler Befehlshaber befehligte und kontrollierte er Streitkräfte in den 

Regionen Bago und Magway. 

Die Streitkräfte in diesen Regionen führten Luftangriffe und Razzien durch und 

begingen Brandstiftungen, führten zahlreiche Tötungen durch und setzten 

Menschen als Schutzschilde ein. Insbesondere die Region Magway ist ein 

Brennpunkt für brutale Militäroperationen gegen die Opposition, die in der Region 

Magway nach der Strategie „Kill All, Burn All, Loot All“ (Alle töten, alles 

verbrennen, alles plündern) durchgeführt werden. 

In seiner Funktion als Oberbefehlshaber der Marine sowie als ehemaliger 

Ausbildungsleiter der Streitkräfte und ehemaliger Befehlshaber des 

Kommandobereichs Süd ist Htein Win für schwere Menschenrechtsverletzungen, 

für Tätigkeiten, die die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma 

untergraben, sowie für Handlungen, die den Frieden, die Sicherheit und die 

Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen, verantwortlich. 

8.11.2022 
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81. Nyunt Win 

Swe 

Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geschlecht: männlich 

Generalleutnant Nyunt Win Swe ist seit 2023 Befehlshaber des Büros für 

Sondereinsätze Nr. 4 (BSO 4). In dieser Funktion befehligt und kontrolliert er 

Streitkräfte im Gebiet von Yangon. Von Juni 2020 bis Anfang 2023 war er 

Befehlshaber der Region Yangon der Streitkräfte Myanmars/Birmas (Tatmadaw). 

In dieser Funktion befehligte und kontrollierte Nyunt Win Swe Streitkräfte in der 

Region Yangon und beaufsichtigte die Militärgerichte in der Region Yangon. 

Im März 2021 führte der Staatsverwaltungsrat in Myanmar/Birma das Kriegsrecht 

ein, wodurch die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt auf den Leiter der 

einschlägigen regionalen Militärkommandos überging. Bis Juli 2022 verurteilten 

Militärgerichte in der Region Yangon 119 Personen zum Tode, viele von ihnen aus 

politischen Gründen, darunter vier Mitglieder der demokratischen Opposition, die 

in der Region Yangon hingerichtet wurden. 

Darüber hinaus verübten Streitkräfte in der Region Yangon Gewalttaten gegen 

friedlich Demonstrierende und Tötungen friedlich Demonstrierender, wie der 

Einsatz tödlicher Gewalt bei Protesten gegen die Junta in der Gemeinde Hlaing 

Tharyar in Yangon am 14. März 2021. 

In seiner Funktion ist Nyunt Win Swe für schwere Menschenrechtsverletzungen, 

für Tätigkeiten, die die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma 

untergraben, sowie für Handlungen, die den Frieden, die Sicherheit und die 

Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen, verantwortlich. 

8.11.2022 
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89. Maung 

Maung Aye 

Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geburtsort: 

Myanmar/Birma; 

Geschlecht: männlich; 

Rang: General 

General Maung Maung Aye war bis Dezember 2024 Generalstabschef der Armee, 

der Marine und der Luftwaffe von Myanmar/Birma. Im Dezember 2024 wurde er 

zum Verteidigungsminister ernannt. In diesen Funktionen ist Maung Maung Aye 

Teil des Regimes, das im Februar 2021 in Myanmar/Birma die Macht ergriffen 

und die rechtmäßig gewählte Führung gestürzt hat. 

Er ist aktiv am Kauf von Waffen aus Russland beteiligt. Darüber hinaus trägt er 

auch dazu bei, die internationale Positionierung der Streitkräfte Myanmars durch 

Treffen mit Amtskollegen aus anderen Ländern zu stärken. 

Er ist somit eine natürliche Person, deren Handlungen, politische Maßnahmen oder 

Tätigkeiten die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma 

untergraben und die an Handlungen beteiligt ist, die den Frieden, die Sicherheit 

oder die Stabilität in Myanmar/Birma bedrohen, oder solche Handlungen 

unterstützt. Er ist ferner verantwortlich für zahlreiche 

Menschenrechtsverletzungen. 

20.2.2023 
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95. Kyaw Swar 

Lin 

(alias Kyaw 

Swar Linn) 

Staatsangehörigkeit: 

Myanmar/Birma; 

Geburtsort: 

Myanmar/Birma; 

Geschlecht: männlich; 

Position: 

Generalstabschef; 

ehemaliger Stabschef 

der Armee und 

Generalquartiermeiste

r der Streitkräfte 

Myanmars 

Generalleutnant Kyaw Swar Lin war von Mai 2020 bis Dezember 2024 

Generalquartiermeister; im Dezember 2024 wurde er zum Generalstabschef der 

Armee, der Marine und der Luftwaffe von Myanmar/Birma befördert, eine 

hochrangige Position im Militär von Myanmar/Birma. Von Oktober 2023 bis 

Dezember 2024 war er außerdem Stabschef der Armee. 

Darüber hinaus leitet Kyaw Swar Lin die Myanmar Economic Corporation (MEC), 

eine der beiden großen Konglomerate und Holdinggesellschaften, die vom Militär 

betrieben werden und Einnahmen für die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) 

erwirtschaften. 

Als Generalstabschef, ehemaliger Stabschef der Armee und ehemaliger 

Generalquartiermeister ist er Teil des Militärregimes, das durch einen 

Militärputsch die Macht ergriffen und die rechtmäßig gewählte Führung 

Myanmars/Birmas gestürzt hat. 

Kyaw Swar Lin ist daher eine natürliche Person, die durch ihre Handlungen, 

politischen Maßnahmen und Tätigkeiten die Demokratie und die 

Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergräbt und Handlungen unterstützt, die 

den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen. 

20.7.2023“ 

 


